
12 §. 21. 22. 23. Einleitung.

nur Ackerbau treibende Völker können ordentliche Handwerker, Fabri¬
ken, regelmäßigen Handel, Künste, Wissenschaften und die zur Bil¬
dung, Sicherheit, Ordnung und Bequemlichkeit nothwendigen Staats-
anstalten (Schulen, Kirchen, Universitäten, Posten, Gerichtshöfe, Po¬
lizeianstalten k.) besitzen. Unter den kriegerischen Bergbewohnern sinden
sich ganze Räubervölker (Kaukasien) und manche Seeküsten werden
von Seeräubern bewohnt. Höchst wichtig ist der Handel der Natio¬
nen unter einander. Tauschhandel, Karawanen, Stapelplähe,
Münze (bei gebildeten Nationen nur von Metallen, bei anderen
Muschelschaalen, Metallstücken, Salz, Felle u. a.), Posten, Messen,
Banken, Börsen, Versicherungsgesellschaften (Assecuranz-
compagnien).

§. 22. Oberhäupter haben auch die rohesten Wilden, sobald
mehre Familien derselben zusammen wohnen, aber ordentliche Staa¬
ten mit geschriebenen Gesehen und einer regelmäßigen Verwaltung
können nur bei ackerbauenden Völkern sein. Nomaden stehen unter
der Leitung ihrer Stammältesten oder haben auch schon regierende Fa¬
milien, deren Macht aber in der Regel von dem Willen der Familien¬
häupter abhängig ist (p a tria rch al i sch e V erfassun g). Die Ver¬
fassung (Constitution) eines ordentlichen Staats ist entweder monar¬
chisch oder republikanisch. Die Monarchie ist entweder beschränkt
durch Land- oder Reichsstände (constitutionell), oder unbeschränkt,
oder despotisch d. h. der Willkühr des Regenten preis gegeben ohne
Sicherheit des Lebens und Cigenthums, erblich oder nicht erblich,
(Wahlreich). Eine Republik ist entweder Aristokratie oder De-
nrokratie, oder gemischt. Alle diejenigen Personen, welche im
Staate irgend ein öffentliches Amt bekleiden, heissen Staatsbeamte,
Staatsdiener und alle E. eines Staates, die alle Rechte, welche
die Gesetze bestimmen, besitzen, heißen Staatsbürger. —• Zur
Vertheidigung eines Staats dient die Kriegsmacht, welche sich in
Landmacht und Seemacht theilt. Festungen, Linienschiffe, Fre¬
gatten. Einige Staaten haben Colonien (Niederlassungen) in an¬
deren Ländern.

§. 23. Der Religion nach theilt man die Menschen in Verehrer
des einzigen wahren Gottes (Monotheisten) und Heiden. Jene
sind die Christen, Juden und Muhamedaner. Die Christliche
Kirche zerfällt in die Abendländische (Lateinische) und Morgen¬
ländische (Orientalische). Die Abendländische Kirche begreift die Rö¬
mischen Katholiken, deren geistliches Oberhaupt der Papst in
Rom ist, und die Protestanten, zu denen die Lutheraner, Re-
formirten (beide vereinigt heißen Evangelische Christen), die
bischöfliche Kirche «Episkopalen), die Presbyterianer (Purita¬
ner), Herrnhuter (Evangelische Brüder), Mennoniten, Bapti¬
sten, Quäker, Methodisten u. a. gehören. Zur Morgenländischen
Kirche rechnet man die Griechischen Katholiken, die Armenier,
Kopten, Nestoriancr u. a. Die Juden bilden zwei Hauptsekten
Rabbaniten und Karaiten; D eutsch e I u de n. Die Muha¬
medaner theilen sich in Sunniten und Schiiten. Zu den aus-


